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RS OGH 1983/6/15 3Ob50/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

EO §35 D

EO §36 E

ZPO §500 Abs2 IIA2

ZPO §502 Abs3 Dh

Rechtssatz

Wird begehrt, einen Vergleich hinsichtlich der die klagende Partei tre enden Verp ichtungen für unwirksam zu

erklären sowie - eventualiter - bewilligte Exekutionen für unzulässig zu erklären, bedarf es keiner Bewertung des

Streitgegenstandes des Berufungsgerichtes, da dem Rechtsstreit die im Vergleich festgelegte Geldforderung zugrunde

liegt.
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